
Lindenberg, MV, Namen der Opfer Hexenverfolgung 

 

Erstmals urkundlich erwähnt am 31. Januar 1283 als Eigentum  

des Bischofs Herman zu Cammin. 

Herzogtum Pommern / protestantisch.  

Seit dem 16. Jahrhundert Amt Lindenberg der Herzöge von Pommern. 

Heute Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern. 

Die Gemeinde Lindenberg zählte am 31.12.2017 = 216 Einwohner. 

 

In Lindenberg: 3 Verfahren mit 2 Hinrichtungen. 

 

-1588   Ostke Brandenburg.  

            Sie wurde inhaftiert und legte ein Geständnis ab. 

            Gemäß Belehrung Juristenfakultät Greifswald verbrannt. 

            Das Verfahren führte Hartwich von Maltzan –  

 Hauptmann zu Lindenberg und Verchen. 

     Quelle: Lorenz, Sönke: Aktenversendung und Hexenprozess,  

       Dargestellt am Beispiel der Juristenfakultäten Rostock und Greifswald  

       (1570/82-1630), II,2 

                  Die Quellen, Die Hexenprozesse in den Greifswalder Spruchakten  

       von 1582 bis 1630, 

                  Frankfurt am Main 1983, S. 44 

 1588   Ilse Daber / Tochter der Ostke Brandenburg. 

            Sie wurde inhaftiert und legte ein Geständnis ab. 

            Gemäß Belehrung Juristenfakultät Greifswald verbrannt. 

            Das Verfahren führte Hartwich von Maltzan –  

 Hauptmann zu Lindenberg und Verchen. 

     Quelle: Lorenz, Sönke: Aktenversendung,  II,2, S. 44 

 

-1624   Martha Diederich.  

            Sie hatte einen schlechten Leumund und stand im Verdacht  

 der Zauberei. 

            Ihr eigenes Bekenntnis und die Aussagen mehrerer Zeugen wurden  

 durch den Gerichtsherrn an die Juristenfakultät Greifswald   

 zwecks Belehrung übersandt.  

            Die Fakultät verfügte in ihrer Belehrung,  

 dass aufgrund schwacher Indizienlage Zeugenaussagen unter Eid  

 und dazu gütliche Befragung der Martha Diederich  

 erforderlich waren.  

 Bei Nichtbestätigung des Verdachts der Zauberei  

 konnte aufgrund schlechten Leumunds Verweisung aus dem Land  

 erfolgen. 

            Der Ausgang des Verfahrens ist unbekannt. 

            Gerichtsherr war Hans von Neukirchen zu Lindenberg (Demmin) –  

  Fürstlicher Obermarschall. 

     Quelle: Lorenz, Sönke: Aktenversendung,  II,2,  S. 389 
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